
Landtagswahl am 14. März 2021 - Corona-Regeln im Wahllokal 
 
Damit der Wahltag für alle Beteiligten möglichst ohne Ansteckung verläuft, gelten in 
den Wahlgebäuden und den Wahllokalen folgende Regeln (siehe auch § 10a der 
Corona-Verordnung Baden-Württemberg): 
 
• Ansteckungsverdächtige:  

dürfen das Wahlgebäude nicht betreten. Dazu gehören alle, die in den zehn 
Tagen vor der Wahl Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person 
hatten oder die typischen Symptome wie Fieber, trockener Husten oder Störung 
des Geschmacks‐ oder Geruchssinns aufweisen. In solchen Fällen kann bis zum 
Freitag vor der Wahl, 18 Uhr, Briefwahl beantragt werden, im Falle einer 
plötzlichen Erkrankung am Wahlwochenende auch noch bis am Wahlsonntag, 15 
Uhr. 

 
• Maskenpflicht:  

Im Wahlgebäude muss eine medizinische Maske oder ein Atemschutz, welcher 
die Anforderungen der Standards FFP2, KN95, N95 oder eines vergleichbaren 
Standards erfüllt, getragen werden (Ausnahme: Kinder unter 6 Jahren und 
Personen, die durch ein ärztliches Attest von der Maskenpflicht befreit sind. Diese 
dürfen sich im Wahlraum höchstens 15 Minuten aufhalten und müssen zu den 
Mitgliedern des Wahlvorstands einen Mindestabstand von 2 Metern einhalten). 
 

• Mindestabstand:  
Von den Mitgliedern des Wahlvorstands und allen anderen Personen im 
Wahlgebäude muss einen Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 
 

• Handdesinfektion: 
Am Eingang zum Wahllokal besteht die Möglichkeit zur Handdesinfektion. Bitte 
machen Sie davon Gebrauch. 
 

• Lüftung:  
Der Wahlraum wird durch die Mitglieder des Wahlvorstands regelmäßig gelüftet. 
 

• Schreibstift: 
Bitte bringen Sie Ihren eigenen Schreibstift zum Ankreuzen des Stimmzettels 
mit. 
 

• Höchstzahl Personen:  
Der Wahlvorstand entscheidet, je nach Frequentierung, ob der Zugang zum 
Wahllokal beschränkt werden muss. Die Öffentlichkeit der Wahlhandlung bleibt 
davon unberührt. 
 

• Wahlbeobachter/innen:  

https://www.baden-wuerttemberg.de/en/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/


müssen ihre Kontaktdaten angeben (Vor- und Nachname, Anschrift, Zeitraum der 
Anwesenheit, Telefonnummer), um im Infektionsfall eine Kontaktnachverfolgung 
zu ermöglichen. 

 


